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Grundlagen
 Gesetz zum Schutz 

personenbezogener Daten vom 
18.09.2000

 Letzte Änderung vom 18.11.08

 § 1-§ 49

 § 10 Behördlicher 
Datenschutzbeauftragter

 § 11 Verfahrensverzeichnis



Elektronisches Klassenbuch

 Einführung nur möglich, wenn parallel 
dazu das bisherige Klassenbuch 
weitergeführt wird.

 Es gibt derzeit noch keine VwV für ein 
elektronisches Klassenbuch

 Bei Bearbeitung vom heimischen PC 
nur mit gesichertem Zugang!



Elektroklassenbuch

 Dazu ist aber eine Abstimmung mit 
dem Landesdatenschutzbeauftragen 
erforderlich, außerdem muss natürlich 
der ÖPR nach § 79 LPVG  beteiligt 
werden.



Nehmen Sie dieses Thema in ihr nächstes 
Vierteljahresgespräche auf

 Welche personenbezogenen Daten der Lehrkräfte werden in 
welchen Programmen gespeichert? 

 Einsicht in die Verfahrensverzeichnisse – Welche technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen wurden getroffen, um 
eine datenschutzgerechte Verarbeitung personenbezogener Daten 
sicherzustellen?

 In welchen Programmen werden Zugangsdaten (Login, Logout) 
oder Historie (Bewegungsdaten) der Lehrkräfte gespeichert? 
(Pädagogisches Netz, elektronisches Klassenbuch, 
Kommunikationsplattform ...)

 Wer hat Zugriff auf die Daten (SL, Administration)? Warum ist der 
Zugriff möglich? Wie wird dieser Zugriff verhindert? Wann werden 
die Daten gelöscht? (Verhaltenskontrollen sind nicht der Zweck der 
Erfassung und dürfen nicht durchgeführt werden) 



ÖPR-SL-Dienststellengespräch 
II

Auf die Personalvertretungen kommt mit der neuen 
Verwaltungsvorschrift besonders im Konfliktfall zusätzliche 
Arbeit zu. Der HPR  hat gegenüber dem Kultusministerium 
deshalb bereits gefordert:

 Die Mitglieder in den örtlichen Personalräten im Bereich des 
Datenschutzes zu schulen. 

 Den ÖPR- Mitgliedern für diese zusätzlichen zeitlichen 
Belastungen auch zusätzliche Entlastungen zu gewähren.

 Fortbildungsangebote über geeignete Maßnahmen zum 
Datenschutz auch für unsere Kolleginnen und Kollegen 
anzubieten.

 Für die erneute Dezentralisierung von Aufgaben auf die 
Schulen sind diesen auch weitere Anrechnungen zur 
Verfügung zu stellen.


